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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
Schutzmaßnahmen für Nachtschicht-Schwer
arbeiter durch Änderung des Urlaubsgeset
zes, des Arbeitszeitgesetzes, des Angestellten
gesetzes, des Arbeitnehmerschutzgesetzes 'und 
des Arbeitsverfassungsgesetzes sowie durCh 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und 
Einführung eines Sonderruhegeldes (Nacht-

schicht-Schwerarbeitsgesetz - NSchG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Schutzmaßnahmen 

'Für Al'beitnehmer, die Nachtsch,icht-Schwer
anbeit leisten, sind nach Maßgabe der ,f~lgei1den 
Artikel besondere, ,gesetzliche Schutzmaßna,hmen 
zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung 
der mit diesen Arbeiten verbundenen Erschwer
nisse oder ,zum Ausgleich von Belastungen vor-
gesehen: ' 

,Zusatzurlaub (Art. II), 
KurZJpausen (Art. III), , 
Abfertigung {Art. IV), 
verstärkter vorbeugender Arbeitnehmerschutz 

(Art. V), 
NoveUierung des Arbeitsvertfassungsgesetzes 

(Art. VI), 
Maßnahmen der Gesundheit~orsorge und Son

derruhegeld (Art. VII his XII). 

ARTIKEL II 

Das Bundesgesetz vom 7., Juli 1976,BGBl. 
Nr. 390, betreffend die Vereinheitlichung des 
Urlaubsrechtes ,und die Einführung einer Pflege- ' 
frei~tellung wird ,geändert wie f.olgt: 

Nach § 10 ist folgender § 10 a einzufügen: 

"Zusatzurlaub 

§10 a. (1) Arbeitnehmer haben für jedes Ur
laubsjahr, ,in dem sie in einem Nachtschichtbetrieb 
1m Sinne des Art. VII Abs. 3 NSchG, BGBl. 
Nr. XXIXXX, mindestens 70 mal in der Zeit zwi
schen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens sechs Stunden 

Schwer:arbeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 1 
bis 8 NSchG geleistet haben, Anspruch auf Zu
satzurlaulb Ern Ausmaß von zwei Werktagen. 
Der Anspruch auf Zusatzurlautb erlhöht sich auf 
vier Werktage, wenn sie fünf Jahre, und auf 
sechs Wel'ktage, wenn sie zehn Jahre solche. Ar
beiten geleistet haben. 

(2) § 2 Abs. 1 und 2 und § J finden auf 
den ZusatzurlauJb keine Anwendung. 

(3) Für den Anspru~ auf Zusatzurlaub sind 
alle beim selben oder einem anderen Arbeit
geber verbrachten Dienstjahre, in denen, die Vor
aussetzungen des Abs. 1 eI'füllt wurden, anzu
rechnen." 

ARTIKELIlI 

Das Bundesgeseoz vom 11. Dezember 1969, 
BGBl.Nr. 461, über die Regelung der Ar,beits
zeit in der Fassung der Bundesgesetze vom 
16. Juni 1971, 'BGBl. Nr. 23.8, und vom 28. No
vember 1974, BGBl. Nr. 2/1975, wird geändert 
wie folgt: 

,§ 111hat zu laJUten: 

"Ruhepausen 

§ U. (1) Betragt d~e Gesamtdauer der Tages
aribeitszeit mehr als sechs Stunden, so ist die Ar
beitszeit, durch eine Ruhepause von mindestens 
einer halben Stunde zu unter,brechen. Wenn es im 
Interesse der Arbeitnehmer des Betriehes gelegen 
o'dcr aus betrieblichen Gründen notwendig ist, 
können ansteIle einer halbstündigen Ruhepause 
zwei :Ruhepausen ,"on je einer Viertelstunde oder 
drei Ruhepausen voOn je uhnMinluten gewährt 
werden. ' 

(2) Eine Pausenregelung gemaß .Nbs. 1 zweiter 
Satz kann, sofern eine gesetzliche Betriebsver-' 
tretung hesteht, nur mit ,deren Zustlimmung ge
troffen werden. 

(3) Bei Arbe~ten, die werktags und sonntags 
einen ununterbrochenen Fortgang erfordern, 
sind den in W,echselschi!;:hten beschäfuigten Ar

'beitnehmern anstelle der Pausen im Sinne des 
Albs. 1 Kurzpausen von ,angemessener Dauer zu 
gewähren. Eine derartige Pausenregelung kann 
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2 720 der Betihgen 

auch bei sonstiger durchlaufender. mehrschichti
ger Al'Ibeitsweise getroffen werden. 

(4) Eine durchlaufende mehrschichtige A!lbeits
weise liegt vor, wenn A!lbeitnehmer ,dauernd 
oder in 'bestimmten Zeitaibsdlllitten wechselweise 
in allen Schichten arbeiten. 

(5) Ar:beitnehmern, die Nachtschicht~Schwer
arbeit ,im Sinne des Art. VII Abs. 2 NSchG, 
BGBl. Nr. XX/XXX, leisten, ist in jeder Nacht
schicht jedenfalls eine Kurzpause von min.destens 
zehn Minuten zu gewähren. 

(6) Das Arbeitsinspektorat kann, wenn es im 
Interesse der Aribeitnehmer des Betriebes gelegen 
oder aus betrieblichen Gründen notwendig ist, 
eine von Abs. 1 abweichende Pausenregelung zu
lassen. 

(7) Das Arbeitsinspektorat kann ferner für 
Betr,iebe, Betriebsabteil!ungen oder für bestimmte 
AI1beiten (zum Beispiel Fließbandarbeiten) über 
die Bestimmungen des Abs. 1 hinausgehende 
Ruhepausen anordnen, wenn die Schwere der 
AI'beit oder der sonstige Einfluß der Arbeit auf 
die Gesullidheitder Arbeitnehmer dies edor
de!lt. 

(8) Kur.z.pausen im Sinne der Abs. 3 und 5 
gelten als A!lbeitszeit; dassdbe gilt für Ruhepau
sen ,im Sinne des Albs. 7, soweit sie das Ausmaß 
nach Ahs. 1 überschreiten. 

{9) Der Bundesminister für soziale Verwal
tung kann in Entsprechung eines gemeinsamen 
Antrages der in Betracht kommenden kollektiv
vertragsfähigen Körperscha,{,ten der Arbeitgeber 
und de'r Arbeitnehmer weitere Nachtschichtarbei
ten, die eine außergewöhnliche körperliche Bean
spruch,ung mit sich bringen oder bei denen der 
Arbeitnehmer Einwirkungen durch Staub, schä
digende Stoffe oder Strahlen ausgesetzt ist, so
we~t ,es i>ich nicht um N achtschichtarlbeiten 1m 
Berglbauhandelt, durch Verordnung der Nacht
schicht-Schwerarbeit im Sinne des Art. VII Abs. "2 
NSchG gleichsenzen; unter den gleichen Voraus
setzungen kann der Bundesminister .für Han
del, Gewel'lbe und Industrie im Einvernehmen 
mit 'dem Bundesminister für soziale Verwaltung 
'Nachtschichtlirbeiten im Bergbliu durch Verord
nung der Nachtschicht-Schwera!lbeit ,im Sinne 
des Art. VII Abs. 2 NSchG gleichsetzen. 

(10) Der A!1beitgeber ,hat das Arbeitsinspekto
rat unter Anschluß eines Schichtplanes von der 
Einführung der durchlaufenden mehrschichtigen 
Arbei,tsweise sowie von der Heranziehung von 
Arbeitnehmern 'Zu Arbeiten im Sinne .des Abs. 3 
binnen vierzehn Tagen zu verständigen. 

{11) Das' Arbeitsin&pektorat hat Meldungen 
gemäß Abs. 1 O'den gesetzlichen Interessenver
tretuD.,gen der Arbeitgeber und Anbeitnehmer auf 
Verlangen 'Zugänglich zu machen. 

(12) Der Arbeitgeber hat an einer für die 
Aribeitnehmer des Betriebes leicht zugänglichen 
St:elle einen Aushang über die Reg,elung der Kurz
paJusen gut sicht:bar anzubringen. 

(13) D~r Arbeitgeber hat dem A,rbeitsinspekto
rat auf Verlangen eine Abschrift der Regelung 
über die ~urzpausen zu übermitteln." 

ARTLKELIV 

Das Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, 
zulenzt geändert durch das Bundesgesetz vom 
23. Feber 1979, BGBl. Nr.' 107, wird g,eändert 
wie f01gt: 

,§ 23 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,-Cl) Der Anspruch auf Abfertigung besteht 
auch dann, wenn das Dienstvel1hältnis minde
stens zehn Jahre ununterlbrochen ,gedauert hat 
und 

1. bei Männern nach Vollen.dung des 65. Le
bensjahres, bei Frauen nach Vollendung des 
60. LebcnsjahJ;'esoder 

2. wegen Inanspruchnahme der vOl"zeitigen AI
terspension . bei -langer Versicherungsdauer 
aus einer gesetzlichen P,ensionsversicherung 
oder 

3. wegen Inanspruchnahme des Sonderruhe
geldes (Art. X NSchG, BGBI. Nr. XX/XXX) 

durch Kündigung seitens des Angestellten endet." 

ARTIKEL V 

Das .Bundesgesetz' vom 30. Mai 1972, BGBl. 
Nr. 234, über den Schutz des Lebens, der Ge
sundheit UI1Jd der Sittlichkeit der Al"beitnehmer 
(Al1beitnehmerschutzgesetz) in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 5. Feber 1974, BGBl. Nr .. 144, 
wird wie folgt geändert: 

§ 22 Abs. 1 erhält die Bezeichnung § 22 
Abs. 1 Z 1; folgende Z 2 ist anzufüg,en: 

,,2. Für Arbeitnehmer,die in Nachtschichnbe· 
tJrieben im Sinne des Art. VII Abs. 3 NSdlG, 
BGBl. Nr. XX/XXX, in denen dauernd min
destens 50 Artbeitnehmer 'beschäftigt sind, 
mindestens 50 mal im Kalenderj.ahr in . der 
Zeit zwischen 22 Illnd 6 Uhr mindestens sechs 
StJunden Nachtschichtarbeit verrichten, .ist eine 
betI1iebsärztliche . Betreuung vomusehen. Dies 
gilt nicht, wenn in die Zeit z,wischen 22 und 
6 Uhr regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arrbeitsbereitschaft (§ 5 des Artbeitszeitgesetzes, 
BGBl. Nr. 461/1969) fällt." . 

ARTIKEL VI 

Das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, 
BGBl. Nr. 22/1974, betreffend die AI1beitsyer
fassung in der Fassung der Bundesgesetze vom 
11. Juni 1975, BGBl. Nr.360, vom 7. J.uli 1976, 
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720 der Beilagen 3 

BüB!. Nr. 387, und vom 11. Oktober 1978, BGB!. 
Nr. 519, sowie der KuncLmachung vom 2. Feber 
1979, BGB!. Nr. 47, wird geändert wi,e folgt: 

1. § 97 Aibs. 1 Z 9 hat zu lauten: 

,,9. Maßnahmen zur menschengerechten Ar
beitsgestaltung - insbesondere aiUch zur Ver
hinderung, Beseitigung oder Milderung oder zum 
Ausgleich von Belastungen der Arbeitnehmer 
durch di'e Art der. Arheitsweise. H 

2. § 97 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Kommt in den in Abs. 1 Z 1 bis 6, 8 
und 9 bezeichn,eten Angelegenheiten zwischen 
Betriebsin!haiber und Betriebsrat über den Ab
schluß, die Abänderung oder Aufhebung einer 
solchen Betriebsv,ereinba!fung eine Einig,ung nicht 
zustande, so 'entscheidet' - insoweit ein,e Rege
Lung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht 
vorliegt - auf Antrag eines der Streitteile die 
Schlich tungsstelle." 

3. Nach § 99 ist ein § 99 a mit folgendem 
Wortlaut ·einz·ufüg.en: 

"Mitwirkung an der Bestellung der betriebseige
nen betriebsärztlichen Betreuung und des Leiters 

des sicherheitstechnischen Dienstes 

§ 99 a. (1) In Betrieben, in denen ,ein sicher
heitstechnisch.er Dienst (§ 21 ASchG, BGBI. 
N r. 234/1972) einzurichten ist, ,be.darf die Be
stellung des Leiters eines sichethertstechnischen 
Dienstes zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zu
stimmung des Betriebsrates. 

(2) In Betlrieben, .in denen eine 'betriebsärztliche 
Betreuung einzurichten ist (§22 ASchG), bedür
fen folgende Maßnahmen zu ihrer Rechtswirk
samkeit der Zustimmung ,des Betriebsrates: 

11. Die Bestellung des Leiters einer betriebs
eigenen betriebsärlZtlichen Betreuung; 

2. der ZusaJffimenschluß mehrerer Betriebe zu 
einer g.emeinsamen betriebsärztlichen Betreu
'ung; 

3. die Inanspruchnahme einer bestimmten 
überregiOnaLen betriebsärztlichen Betreuung. 

(3) Die Zustimmung des Betriebsrates Jkann 
durch das Einigungsamt ersetzt werden, wenn 
die Interessen des Betriebes an. der Auswahl oder 
an der Art der Durchführung der Maßnahmen 
die Inter,essen der Arbeitnehmerschaft überwie
gen." 

4. a) § 105 Abs. 3 Z lEt. g hat zu lauten: 

"g) wegen seiner Tätigkeit. ails Sichenheitsver
trauensperson (§ 20 ASchG, EGBL Nr. 234/ 
1972), aIs Leiter :des sicherheitstechnischen 
Dienstes (§ 21 ASchG) oder als Arzt im 
betriebseigenen betriebsärztlichen Dienst 
{§ 22 ASchiG);" 

b) Im § 1'05 Abs. 3 Z 2 ist nach lit. h fol
gender Absatz einzufügen: 

"Umstände, die ihre Ursache in einer langjäh
rigen Beschäftigung als' Nachtschicht-Schwerar
beiter (Ant. VII NSchG, BGB!. Nr. XX/XXX) 
haben, dürfen zur Rechtfertigung der Kündigung 
nich t .herangezogen werden." 

5. Im § 113 Abs. 2 Z 5 ist der Punkt nach 
lit. d durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
folgende lit. e einzufüg,en: 

"e) Mitwirkung an der Bestellung des Leiters 
eines sichenhe~tstechn:ischen Dienstes oder 
der Einrichtung einer betriebsärztlichen Be
treuung ('§99 a)." 

ARTIKEL VII 

Nachtschichtarbeit und Nachtschicht-Schwerarbeit 

(1) Nachtschichtarbeit leistet ein in der Pen
sionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955, pfLicht
versicherter Dienstnehmer, der in einem Nacht
schichtbetrieb . im Sinne des Abs. 3 nach dem 
Schichtplan in~erhaLb eines Kalendermonates an 
mindestens sechs Sdlichtarbeitstagen im Sinne 
des Abs. 3 in ,der Zeit zwismen 22 Uhr und 
6 Uhr mindestens sechs Stunden arbeitet (Nacht
schichtmonat); arbeitet der Dienstnehmer nach 
dem Schichtplan innerhalb eines Kalendermonates 
an weni,ger als sechs Schich,tat'beitstagen in der 
Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens 
sechs Stunden, gilt dieser Kalendermonat als 
Nachtschichtmonat, wenn der Dienstnehmer 
nach dem Sch,ichtplan in düesem Kalenldermonat 
und in dem unmittelbar vorangegangenen Ka
lendermonat wenigstens an zwölf Schichtanbeits
tagen bzw. in diesem Kalende11monat und in den 
zwei· unmittelbar vorang,egangenen Kalender
monaten wenigstens an 18 Schlichtal'beit~tagen in 
der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens 
sechs Stunden gearlbeitet hat. At1beitsunterbre
chungen bleiben hiebei außer Betracht, solange 
die PfLichtv.ersicherung· in .der Pensionsversiche
rung weiterbesteht.Nachtschichtarbeit leistet der 
Dienstneihmer auch dann, wenn die im Kalender
monat erforderlichen sechs Schichtarbeitstage nur 
deswegen nicht erreicht werden, weil diese Ar
beit nicht am Ersten des Kalendermonates be
gonnen bzw. am Letzten des Kalendermonates 
geendet hat. 

(2) Nachtschicht~Schwerarbei,t leist·et jedenfalls 
ein Dienstnehmer im Sinne .des Aibs. 1, der unter 
einer .der bolgenden Bedingungen at'beitet: 

1'. in Bergbau:betnieben ausschLießlich oder über
wiegend unter Tage oder ,im Stollen- und 
Tunnelbau; 

2. hei den Organismus besonders belastender 
Hitze (das ist bei einer durch Arbeitsvor
gänge verursachten Lufttemperartur von 
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30 Grad Celsius heä 50o/() relauiver Luft
feuchtigkeit am Al"beitsplatzsowie bei ande
ren wirkungsgleichen oder ungünstigeren 
raumlk1imaüischen VerhältnJissen am Arbeits
platz), sof,ern ,die Hitzeeinwirkung regel
mäßig mindestens wäihrend der ha1ben nor
malen Arheiltszeit gegeben .ist; 

3. bei Üiberwiegendem Aufenthalt in begehba
ren Kühlräumen, wenn die RaUl1l1temperatur 
niedl"iger a.ls -21 Grad Celsius ist,. oder 
wenn der Aribeitsablawf ,einen ständig,en 
W,echsel zwischen solchen Kühlräumen und 

,sonst/iogen Arbeitsräumen erfol"dert; 
4. bei andauernd starkem Läl"m, 'sofern ein 

Schaillpegelwert von 85 dB {A), oder bei 
nicht andauerndem Lärm, sofern ein wir
;kungsäquivalenter Pegelwert oiiiberschniüten 
wird; 

5. wenn regelmäßig dauernd oder Ü'berw,iegend 
Aribeitsgeräte verwendet werden, die durch 
Erschütterung auf den Körper einwirken, 
wi,e Preßluftwerkzeuge 'oder ähn'l,ich' wlir
kende Geräte; 

6. wenn regelmäßig und mindestens während 
.. der haLben täglichen normalen Arbeitszeit 
Atemschutzgerärt:e (AtemschlUtIZ-, Filter- oder 
,Behälter geräte) getragen werden müssen; 

7. an Bi.ldschirmal1beitsplätzen (das sind. Ar
beitsplätze, bei denen das Bildschirmgerät und 
die Dateneing~betastatursowie gegebenen
falls ein InformatJionsträger eine funiktionelle 
Einheit bilden), sof,erndie Arbeit mit dem 
Bildschil1mgerät und die A1"beitsz,elit an die~ 
sem Gerät für die gesamte Täügkeit be
stimmend ,ist; 

8. bei ständigem gesundheitsschädlichen Ein
wirken von jnhalativen Schadstoff,en, die 
zu einer Bemfskrankeit ~m Sinheder An

': Ia.ge 1 Zl,llm Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetz f.ühren können. -

(3) Nachtschichtbetrieh ist ein Betrieb, in dem 
nach einem vorher festgelegten Schichtplan in 
voll- oder Iteilkontinuiedicher mehrschichtiger 
Arbeitsweise nicht nur vorübergehend oder saä
sonbedingt in der Zeit z,wischen 22 Uhr und 
6 Uhr gearbeitet wird. Schichtarbeitstag ,i'st der 
Zeitraum vom Be-ginn der ersten Schicht eines 
Kalendertag,es bis zum Ende der letzten Schicht, 
die an diesem Kalendertag begonnen hat. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwalt/ung 
kann in EriMprechung eines gemeinsaJmen Antra
g,es der in Betracht kommenden kO'lleiktlivvertrags
fähigen Körperschaften der Dienstgeberund der 
Dienstnehmer weitere Nachtschichtarbeiten, die 
eine außergewöhnliche körperLiche Beanspruchung 
mit sich bl"ingen oder bei denen der Dienstneh
mer Einwirkung,en durch Staub, .schädigende 
Stoff.e oder Strahlen ausgesetzt- ist, sowe~t es sich 
rucht um Nachtschichtarbeiten im Berglbau han-

delt, durch Verordnung der Nachtschicht-Schwer
arbeit im Sinne des Abs. 2 gleichsetzen; 'unter 
den gleichen Voraussetzungen kann der Bundes
miruster für Hmdel, Gewerbe und Industl"ie 
~m Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale VerwaJltung N achtschichtar<beiten ,im ,Berg
bau durch Verordnung der Nachtschicht-Schwer
arbeit im Sinne des Abs. 2 gleichsetlZen. 

ARTIKEL VIII 

Meldungen 

(1) Die Dienstgeberhabert jeden von ihnen 
beschäftigten Di,enstnehmer, der eine Nacht
schicht-lSchwerarbei,t im Sinne des Art. VII Ahs. 2 
leistet, ,gesondert 'zu melden. 

(2) Für die Meldepflicht gelten die Bestimmun
gen des Allgemeinen Sozial-v,er,sicherungsgeset1Jes 
über die Me1dungen und Auskunftspflicht mit der 
Maßgabe, daß 

a) die Meldungen auf dem hiefür vorg,esehenen 
Vordruck ,zu erstaitten sind und 

h) die im § 33 Abs. 1 des Allg,emeinen Sozial
v.ersuch,erungsgesetzes fest~esetz'te .Frist von 
drei Tagen erst nach <dem Ende aes Kalen
,dermonates, in dem di,e Nachtschicht
Schwerarbeit geleistet worden ist, zu laJufen . 
hegin11lt. 

Der Dienstgeber hat je eine Kopie der Meldung 
dem V,ersicherten, dem nach dem Arbeitsv.erfai
sungsgeSle,tz, BGBl. Nr. 22/1974, ,in Betracht kom
menden Organ der Betr,iebsvettr,etung und dem 
zuständig,en Arbeitsinspektorat (der Berghaupt
mannschalft)zu übermitteln. Die Meldungen 
haiben alle ,für die DurchJ;ührung' dies.es Bundes
ges.et1JeS erforderlichen Angalben zu enthalten.' Bei 
Verstößen geg,en die Melde- und Auskun,ftspflicht 
gel1len die Straßbestimmung.en des Allg'emeinen 
SoziaJv,ersicherung.sgesetzes entspl'echend~ 

,ARTIKEL IX 

Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

Di,e P,ensionsv'ersicherungsträger gewähren den 
Versich,ertten, die .Nachotschichtar:beit 'Üder Nacht
schicht~Schwerarbeit im Sinne des Ar.t. VII Abs. 1 
bzw. 2 lei!>ten, nach pf1.ichtgemäßem Ermessen 
Maßnahmen ,der Gesundheitsvorsorge ~etnäß 
§ 307 d des Allgemeinen Sozialv,er!licherungsg,e
setzes mit dem Ziele, den Eintritt dauernder 
Schädigungen durch di~ Nachtschichtar:beit oder 
Nachtschich,t-Schwera.l.'1beit hintanzuhalten. Hiebei 
ist auf die Art und Dauer der Tätigk,eit sowie 
denallg,emeinen Gesundheitszustand' des Betrof
fenen Bedacht zu nehmen. 

ARTIKEL X 

Sonderruhegeld . 

{I) Anspruch auf Sohderruheg.eld hat der Ver
sicherte nach Vollendung des ,im Abs. 2 bezeich
neOen AnfaHsalters, wenn 
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1. der Zeitraum v'On 240 Kalendermonaten vor 
dem Stichtag mindestens zu drei Viertel und 
der Zeitraum vom ersten Tag :des Monates, 
der der Vollendung des 50. Lebensjahres (bei 
iFrauen des 45. Leben",jahJ.1es) f'O.!gt, his zum' 
Stichtag mindestens zur HäIf,te mit Beitrags
monaten im Sinne des § 225 des AUgemeinen 
SozialViersicherungsg,esetzes gedeckt ist, für 

. die Beiträge gemäß Artikel XI Ahs. 3 ent
r-icht,et worden sind, und 

2. am Stichtag' weder eine' selbständ'ige noch 
eine unse1bständig,e Enw:el'bstätigk,eit ausge
übt 'Wird; eine Erwerbstätigkeit mit einem 
aU'f den Monat enofallenden Erw,ertbseinkom
men von nicht mehr als dem im § 253 Albs. 1 
des Allgemeinen Sozialv,ersicher,ungsgesetz,es 
genannten, jeweils g.eltenden Betrag hat hie:
hci außer Betracht zu bleiben; hinsichtlich 
der Ermittlul1Jg des Erw,erbseil1Jk'Ommens aus 
,einem land(forst}wirtschaftlichen Betri,eJb ·ist 
,§ 292 Albs. 5 und 7 des Allgemeinen Sozial
vensicherungs.gesetzes entsprechend anzuwen-. 
.den. . 

(2) Als 'Anfallsalter .gilt 
1. für Männer, wenn der Sitichtag 

inden JahJ.1~n 1981,1982 oder 1983 Hegt, 
'. das 57. Lebensjahr, 

,in den Jahren 1984, 1985 'Oder 1986 li,egt, 
das 58. Lebensjahr, 

,in den hhren 1987, 1988 oder 1989 liegt, 
das 59. Lebensjahr, 

,im J alhr·e 1990 liegt, 
das 60. Lebensja"hr; 

2. für Fra;uen, wenn der Stichtag 

inden Jahren 1981, 1982 oder 1983 liegt, 
das 52. Lebensjahr, 

nn den Jahren 1984, 1985 oder 19861ie-gt, 
. das 53. Lebensjahr, . 

in. den J ahl'en 1987, 1988 oder 1989 liegt, 
. ,das 54. Lebensjahr, 
im Jahre 1990 liegt, 

das 55. Lebensjahr. 

(3) Das SonderruhegeLd gebührt in der Höhe 
der Invaliditätspension (BerufsunfähigJkeitspenc 

sion, Knappschaftsvollpension) nach ,dem AlIge
mernep. Sciziah71ersicherungsgesetz,' auf die am 
StichtaJg hei Erfüllung aller erforderlichen Voraus
setzungen Anspruch 'bestanden hätte. Es ist v'On 
dem Pens1onsversicherungsträg-er festzusteHen und 
auszuzahl,en, der gemäß § 246 des Allg,emeinen 
SozialVlersicherungsg,esetzes rur die Gewährung 
einer In,vailidi-tätspension (Berufsunfähigkeitspen
sion, KnappscharfuV'oILpension) leistungszuständig 
wäre. 

(4) Für den Bereich der Sozialvers.icherung, des 
Al'beitslosenv,ersicherungsg,esetzes 1977, BGB!. 
Nr. 609, des Sonderunt.erstützungsg,esetz,es, BGB!. 
Nr. 642/1973, ·des Familienlastenausgleichsg.esetzes 

1967, BGB!. Nr. 376, des Wohnungsbeihilfenge
setzes, BGBl. Nr. 229/1951, und des Einkommen
steueJ.1gesetzes 1972, BGB!. Nr. 440, ist das Son
derruHegeld einer vorzeitig.en AIterspension 
(Kn<l'ppschaftsalterspension) bei langer Versiche
rungsdauer nach dem A:llgemeinen S'Ozialvensiche
rungsg.esetJz gJleichzuhalt.en. Hieb ei sind die in 
Betracht kommenden Bestimmungen des AUge-' 
meinen Sozialversicherungsgesetzes mit folgender 
Maßgabe anzuwenden: . 

1. An die Stel1e des Eintr,ittes des Ver.siche
.r!ll.l1'gsfaL\.es tritt die VolLendung des Anfalls
alters. . . 

2. Der Anspruch auf SonderrUihegeld erlischt 
ohne weiteres Verfahr·en mi,t Ablauf des Ka
,lendermonates, in dem aer V,ers;cherte das 
65. Lebensjahr (die Versich·erte das 60. Le
Ibensjahr) bzw~ der Versicherte, der die a.ll&e
mein,en Voraussetzungen für .den Knapp
schaftssold (§ 235 des AlLg,emeinen Sozialver
sicherungsgesetzes) ,etfüllt ha:tund 'am Stich
tag in der Bensionsv.ersicherun'g.nicht pflicht
v,ersichert 'ist,.das 60. Lebensj<lihr vollendet 

,hat. Alb dies,em Zeitpunkt gelten die allge
meinen Vorauss.etzungen. für· den Anspruch 
auf eine A1terspension bzw .. Knappschafts· 
alterspension -g,emäß den §§ 253 bzw. 276 
des Allgemeinen Soziailv,ersicherungrsgesetzes 
j;edenfalls als erfüllt. Die Alterspension 
(Knappschaftsalterspension) ist mindestens in 
der Höhe 'des erlosch,enen Ari-spruches auf 
'Sonderruhegeld zu bemessen. 

ARTIKEL·XI 

Finanzielle Maßnahmen 

(1) Die P,ensionsv'ersichetmngsträger' halben die 
Aufwendung,en' und Erträge nach diesem Bundes~ 
gesetz für jedes Geschäftsjahr in einer gesonderten 
Erfolgsrechnung nachz.uwe~sen . 

(2) Als Aufwendungen nach Ahs. 1 sind hiebei 
der Aufw'and ,Für. Sonderruhegeld, der ß.eitrag 
für die Krankenv.ersicherung .der Empfänger von 
Sonderruihegeld und die Leistungen der Gesund
heitsvorsorge gemäß Art. IX zu erfassen. Der 
Bund ersetzt den P,ensüonsv,ersicherungsträgern 
diese Aufwendungen, höchstens jedoch 110 vH 
des Aufwa:ndes f'ür Sonderruhegdd. Diese Ersatz
le,istung des Bundes gült· als Ertrag nach Ahs. J. 
Ein allfäLlig,er nachgewiesener FehLbetrag (Ge
barungsabgang) ist aus der orcLentlich,en Gebarung 
der Pensionsver~icherungsträger 2)U decken. Die 
gebührende Ersatzleistung des Bundes ist monat
Lidl .im erforderlich,en Ausmaß n'ach Tunlichkeit 
unter Bedachtnahme auf den voraussichtlichen 
Aufwand zu bevorschussen. 

(3) Zur Deckiung des Aufwandes des Bundes 
nach Abs. 2 haben di,e Dienstgeber .für jeden von 
ihnen im Sinne des AJ.1t. VII Albs. 2heschäftigten 
Dienstn,ehmer einen g,esonderten Beitrag (Nacht
schricht-lSchwerarheiter-B,eitrag) im Ausmaß von 
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2,5 vH der allgemeinen Beitragsgrundlage in der 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsg,esetz 
gereg.elten Pensionsversicherung zu leist,en. Dieser 
Beitrag ist auch von den Sonderz<llhlungen im 
Sinne des § 54 .des Allg.emein,en Soz~alversiche
rungsge'setzes zu entrichten. 

. (4) Für den Nachrtschicht~Schwerarbeiter-Bei
trag gelten die Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialv,ersicherungsg,esetzes über Baiträge zur 
Pflichtv,ersicherung a.uf Grund des Ar;beitsver
dienstes mit der Maßgabe, daß 

1. die Be~träge an den Bund aJbzuführen sind 
. und 

2 .. die Kran.kenv,ersicherungsträger ,eine Vergü
. tung 'V'Ün 1 vHder abgeführten Beiträg·e 

erhalten. 

(5) Der Bundesminister f.ür soziale Verwakung 
hat im Einy,ernehmen mit dem Bundesminister 

, für .Finanrzen den im Abs. 3 genanmen Hundert
san unOer Bedachtnahme auf ,dl,e Ergebnisse der 
ges.qnderten Erfolgsrechnung,en g,emäß Albs. 1 -
ausgenommen die für das Geschäftsjahr 1981 -
dur,cq VerQrdnung so zu ändern, daß der Nacht
schi'cht:..SChw.erarbeiter-B.eitrag 75 vH der Ersatz
lei§t.ung des Bundes vorausSlichulich deckt. Ände
rungen die!>es Hundel'tsatzes um wen:iger als fünf 
Pro~,mtpunkte bleiben hiebei a'ußer Betracht. 
Eine Änderung des Beitragssatz,es wird erst mit 
dem ersten Beitragszeitraum ,des folgenden Ge
schäftsjOlJhI1es wirksam. 

ARTIKEL XII 

Verfahren 

(1) Streivigkeiten über das Vorliegender 
Voraus,setzung·en nach Al't. VII Ahs. 2, den Be
ginn und das Ende der Nachtsch.icht-Sch,werarbeit 
sowie den N ach,tschicht-Schwerarbeioer~ B.ffitrag 
gehen aUs Verwaltungssachen ,im Sinne des § 409 
des AHgemeinen Sozia.lversicherungsgeseozes. 

(2) Die Best:mmungen des Sielbenten'teiles ,des 
Allg;emeinen Sozialvers.icherungsgesetz,es über das 
Verfahren sind auf die Verwaltungssachen im 
Sinne des Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß gegen den Bescheid des Landeshauptmannes, 
soweit er das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Art. VII Abs. 2 sowie den Beginn und das Ende 
der Nachtschicht-Schwerar;beit betrifFt, die Beru
fung' an den Bundesminister für soziale Verwal
tung zusteht. 

-(3) Im Verfahren über Leistungssachen darf 
über das Vorliegen der Voraussetzung,en nach 
Art.: VII Abs. 2 als Vorfrage IlIicht entschieden 
werden. Der Versicherungsträger, das Schiedsge
richt oder das Oberlandesg,ericht W,i'en ha-t viel
mehr di,e Einleitung des VerfaJhr,ens beim zustän
digen Krankenversicherungsträger zu beantragen 
und das eigene Verfahren bis :eur Rechtskraft der 
EntschsidUi11g im Verwaltungsv,erfahren auszuset-
2)en (zu unter:brechen). 

ARTIKEL XIII 

Übergangsbestimmungen 

(l) Ansprüch,e aJlllf Zusatzu1'11aub in Kollektiv
v,erträgen, Arbe~ts(Dienst)ordnungen oder Be
triebsvereinbarungen werden auf den nach diesem 
Bundesgesetz zustehenden Zusatzurla'ub angerech
net, wenn sie a.ls Albgeltung für Schichtarbeit, 
Schwerarbeit oder Nachtarbeit gewährt werden~ 

(2) Der Anspruch auf Zusatz'llrlauib :gemäß 
Art. 11 besteht erstmals für jenes Urlaubsjahr, in 
das der 1. Juli 1981 fällt. 

(3) Am 1. Juli 1981 bestehende Ansprüche auf 
bezahlte Pamen in Kollektivv'erträg,en, Arbeits
(Dienst)ordnungen oder Betriebs'V,ereinibarungen 
können, auf die Kurzpa'llsen im Sinne des § 11 

,Albs. 5 ArbeitszeDtgesetz ang,e1'1echnet werden, 
wenn we für Nachtschicht-Schwerarheit gewährt 
werden. 

(4) Der Arheitgeber hat Meldungen gemäß § 11 
Albs. 10 des Arbeitszeitgesetzes für A1'1beitnehmer, 
die Dm Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desges'etz.es mit Arbeiten im Sinne des § 11 Abs. 3 
beschäf.tigt sind, binnen zwei Monaten zu erstat
ten. Arbeitgeber und deren ,Bevollmächtigte, 
welche dieser Bestimmung zuw,idel1handeln, sind 
nach § 28 des A1'1beitszeitg,e!>erneszu be.strafen. 

(5) Die erstmalige Meldung von P.ersonen, die 
bereits am 1. Juli 1981 a:ls Ver.sich,er<te gemeldet 
sind und eine Tätigkeit im Sinne des Art. VII 
Abs. 2 ausüben, ist his 31. Oktober '1981 zu er
statten. 

(6) Sind zur Begründung des Anspruches auf 
Sonderruhege1d a,uch vor dem 1. Juli 1981 lie
gende Beitragsmonate im Sinne des, § 225 des 
AHgemeinen SozialverSlicherungsg,esetzesheranzu
ZJiehen, so geken mir jene Bcitragsmonate als Bei
tugsmOllaJte, für die Beiträge gemäß Art. XI 
Albs. 3 entrichtet worden sind, für die bei frühe
rem Inkra.fttreten des Art. XI Abs. 3 der Nacht
schiicht-Schwerarbeioter-Beitrag zu entrlichten ge
wesen wäre. Der P'ensionsv,ersicherungsträger hat 
bei Prufung dieser Behauptung auf entsprechend·e 
Nachweise d'f:s Dienstgebers, des nach dem Ar
beitsveI1fas,sungsg,esetz in Betracht komenden Or
ganes der Betriebsvertretung, der gesetzLich,en be
ruflichen Vertretung oder des zuständig,en Ar
beitsinspektorates (der Berghauptlmanmchatt) Be
dacht zu nehmen. 

(7) Der Bundesvoranschlag für ,das Finanzjahr 
1981 wird g,eändert wie foLgt: 

1. Be:i den AusgaJben des Kaptitels 16 ist ein 
Titel 165 mit der Bezeichnung "B'llndesmi
nisterium; Leistu11lgen nach dem Nacht-. 
.schicht-Schwerarbeitsgesetz - NSchG:" zu 
eröffnen. 

2, D~,e Ersat:zleistung des Bundes gemäß Art. XI 
Abs, 2 ist bei dem neu 2)U eröffnenden finanz
gesetzlichen Ausgabenansatz 1/16507 "Ersatz 
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der Aufwendung,en für das Sonderruhegeld" 
zu verr,echnen. 

3. Die Vergütung an eLie Kr.ankenversicherungs
Iträger g,emäß Art. XI Abs. 4 ist hei dem neu 
,zu eröffnenden finanzgeseozlichen Ausgahen
ansatz 1I16517"Vergütung für die Einhe
Dung des Nachtschicht-Schwerarheiter-Beitra
ges" zu verrechnen. 

4. Die Bedeckung der Mehrausgaben für 
. Titd 165 ist einersei,ts in dem neu zu eröff
nenden fi·nanzgesetzltichen Einnahmenansatz 
2/16504 "Bundesministel1irum; Nachtschicht
Sd:lIwerarbej,ter~Bmltrag" urid andererseits im 
Gesamthaushalt zu finden. 

ARTIKEL XIV 

Inkrafttreten 

1(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den nicht .ancier,es bestimmt wird, am 1. Juli 1981 
in Kraft. 

(2) Art. XI Abs. 3 und 4 treten mit Beginn des 
ß,eitragszeitraumes JuLi 1981.in Kraft. 

(3) Anträge auf Gew;vhrung des Sonderruhe
geldes gemäß Art. X, die vor .dem 1. Juli 1981 
oder nach dem 1. Juli 1981, alber vor dem 1. Ok-

tober 1981 gestellt w,erden, gehen als am 1. Juli 
1981 gestellt. 

ARTIKEL XV 

Vollziehung 

(1) Mit der VollZliehung der Art. III, VII, VIII 
und XIII sirud betraut: 

a) hinsichtlich der Aribeitnehmer in Betrieben, 
die der hergb~hör,dlichenAuf.sicht unterste-. 
Jt'en, der Bundesminister für Handel, Ge~ 
weflbe und Industrie im Binvernehmen . mit 
dem ß,undesminist·er für sozia;le "Y'erwaltung, 

b) hinsichtlich der Arbeitnehmer. in Betrieben, 
die dem Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz 
uUiterliegen, der Bundesminister für' Ver
kehr ilm Binv·emehmen mit dem Bundes
milnister für soziale Verwaltung, 

c) hinsichtlich aller anderen Arbeitnehmer der 
.Bundesmiruister für sOlJiale Verwaltung. . 

(2) Mit der VoUziehun:gdes Art. XI Abs. 5 ist 
der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Binvernehmen mit dem. Bundesminist·er fürFi~ . 
namen betraut. 

(3) Mit der Vollziehung aller übrigen BestLrri
mungen ist der Bundesmi.nlister für sOZliale Ver
waltung betraut. 

Erläuterungen 

ALLGEMEINER TEIL 

In der Regierungserklänmg vom 16. Juni 1979 
wurde die Humanisierung der Aflbeitswelt als 
ein besol1lderes Anli·egen der Bundesr,egierung 
hervorgehdben und spezielle Initiativen zugun
sten der am stärksten unfall- und krarukheitsge
fäihrdeten Arbeitnehmergruppen in Aussicht ge
stellt. Auch di,e Ausgestaltung der Mitlbesnimmung 
in der Wirtschaft ist als Zielvorstellung ange
fÜ:hrt. 

Die angestrebte Humanisierung der Al"beitswelt 
hat dorlt zu beginnen, wo di,e Arbeitsbedingungen 
den menschlichen Organlismus besonders belasten 
und daher die Gefahr der F.rlÜhinva!lidität beson
ders groß i~t. Diese VO'ra'llsseüzungen treffen be
sonders bei den Anbeitnehmern zu, d1,e Nacht
schicht in Verlbindung mit Arbeit unter besonders 
erschw·erenden Bedingunlg.en leisten. 

Darüber hinaus führt Sch,ichtarbeit (mit Nacht
schichten) zu familiären und sozialen PrDlblemen, 
weil der .geänderte LebensrJtythmus es dem 
Schichtarbeiter schwer macht, seiner sozialen Rolle 

ger.echt zu werden. S>ie führt zu St·örungen der 
biorhythmischen Funktionen und damit verbun
den zu Schlafstörungen, auCh verstärkt sie die 
RiSli:kiOfaktor,en für bestlimmte ,insbesondere 
psychosomatische Erkrankungen. Den betriebs
w.irtscha,f,tlichell Vorteilen der Schichtaribeit für· 
die Unternehmen 'stehen volkswiroschafdiche 
Nachteile durch den vorzeit1gen Ver.schleiß der 
Al'!beitskraft und dein dami.t verbundenen Auf
wand für· Krarikerubehan.dlung un,d Pensionsver
sorg)ung geg.enüber. 

Schon scit einigen J <lihren werden im In- und 
- Ausland Umt.ersuchun.gen über diese Probleme 

durchgeführt, die den N achw.ers erbracht haben, 
daß diese Tätigkeite.n die menschliche Al'heits
kraft .in besonders hohem Ausmaßabnüwen. 

Die Internaüonale Afibeitsorganisation in Genf 
hat 1977 ein "Symposium tÜ!ber Anbeitszeitregelung 
und soziale Probleme der Schichtallheit in Indu
strieländern" und 1978 ein,e "Beratende Tagung 
üher N achtarbe~t" albgehahen. Ein.e Einigung 
Ülber die Annahme neuer internationaler Normen 
zum Thema konnte allerdings nicht erzielt wer-
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d~.n. Der Europarathat 1980 einen Bericht über 
'ein,e verg~eichende Studie zum Problem der 
Nachtarbeit vorgeIegt. In österreich hat das 
österreichische Statistische Zentral amt 1980 unter 
dem Titel "Sonderformen der Arbe~tszeit6intei
lurg" .Ergebnisse des M~hozensus Juni 1978 v,er
öffentlicht. Das Imtitli't für GeseHschaftspolitik 
hat bereits 1976 und 1979 Studien über "Sch,icht
und Nachtarbeit" und "Schichtarbe~t in öster
reich" veröff,endicht und 1980 - in Zusammen
al'peit mit der Burid.eskammer der gewerblichen 
Wirtschaft - eine umfassende vieJ:'lbändige Studie 
üb'er "ökonomische Aspekte der Sch,ichtanbeit" 
herausgegeben. 

Auf Grund der Ergelbnisse dieser und anderer 
wj.g.senscha~dicher For.schung,en kann ats erwiesen 
angenommen ~erden; daß insbesondere Arbeit
nehmer, die 'Nachtschicht unter erschwerenden 

. Atibeit~bedingu>n.gen verrichten müssen, hinsiCht
loich' ihrer Gesundheit ganz besonders gefährdet 
sind. Sie sind anfälli,gei für: Krankheiten, geg,en 
die 'andere Arbeitnehln.er noch g,ell!üg,end Ab
weJ:trkräftebesitzen, sie ~ind psychi,sch la.biler und 
gegen seelische Erkrankungen vid weniger wider
standsfähig. 

Ihre Arbeitskra.ft verbraucht sich schneller, so
daß si,e früher die Fähigkeit verlieren, voLlwertige 
Ar)Jeiot w I.eisten und früher .invalide oder berufs
tIDfähig werden. 

Diese ,für die Betroffenen unbefriedigende 
Sitl1.lation hat zur FOl'derun,g nach Eingreifen des 
Gesetzgebers g,eführt; s~e wurde vor' allem von 
den Interessenvertretungen der Aribeitnehmer 
erhoben. 

Der Nationalrat hat sich dieses wichti.gen An
liegens durch seine EntschIießung vom 25. No
vember 1980, betreff·end. Veribesserung der sozia
len Lage der Arbeilonehmer, die r,egelmäßig 
Schwer-, Schicht- und Nachtarbeit loeisten (gemein
sani,er Antrag der Soziali.sti'schen P,artei Oster
reich·s und der Freiheitlichen Partei österreichs) 
und vom 4. Dezember 1980; betreffend Erleichte
rungenfür . Sch,icht- urt,d Schweral1beiten mi,t 
gIeichzeiotigerN achtarbeit (Antrag der Sozialisti
schen Par,tei österr,eichs, dem mit Vorbehalten die 
öst,erreichische . Volk'spal'tei und die Freiheitliche 
Partei österr.eich,s beigetreten sind), angenommen. 
Diese Ahion wurde von einem Initiativantrag 
von Abgeordnet,en der österreich,ischen Volks
partei vom 4. Dezember 1980, No 90/ A, betref
fend ein Bundesgesetz Ü'ber die Erleichterung für 
Sch'w.erst- und Schichtaroeiter (Schwerst- und 
Schichotarboeitellg,esetz) begleitet. 

Der vorli,egende Gesetzen'twurfgeht von der 
Absicht .aus, durch ein Bündel von MaßnaJhmen 
(NoveUierung mehrer,er Gesetze) die Vorauss,et
wngen für eine Verbesserung der Anbei,tsbedin
gurugen besonders gesundheitsg,efährdeter Arbeit
nehmer zu >schaflen. 

Den .im Arbeitsleben stehenden Arbeitnehmern 
sollen zur Erhaltung ihrer Gesundheit und Ar
beitskraft vorbeugend Zusatzurlaub, Erholungs
pausen wälhrend der Arhe,i,tszeit, ven~tärkte be
triebsärz>t1iche Betreuung und zur Sicherung dieser 
Maßnahmen eine erweiterte Mitwirkung's- und 
Mitibestimmungsmöglichkeit gBboten werden. 
Weitens werden im Bereich der sozDalen· Vorsorge 
im Interesse der Vorbeugung und dem Ausgleich 
von erlittenen Nachteilen, di,e durch Apbeit unter 
enschwerenden Bedingungen berei,ts eingetreten 
sind, zwei Sondenmaßnahrnen in Aussicht genom
Im,en: 

1. Die Leistungen der P,ensionsversi:cherungsträ
ger aJUf dem Gebiete der Gesun.dheitsvor
sorge sollen für Nachtschichtarbeiter' und 
Nachtschicht-Schwerarbeiter verstärkt wer
den. 

2. Es wird eine neue Leistung, und zwar das 
, >sogenannte "Sonderruhege1d" eingeführt, das 

im AnIa:ufstadium Männernab dem vollen~ 
deten 57. und Frauen ab dem vollendeten 
52 .. Leben.sja,hr (also drei Ja:hre vor dem 
rfrÜlhestmöglichen Anfall :einervorzeitigen 
'Aherspension bei langer Versicheruongsdauer) 
unter bestimmten im Gesetz näher umschrie
henen Voraussetwngen gebührt. 

Da angenommen werden kann, daß die verstärk
ten Maßnahmen der Pensionsversich,erungsträg,er 
auf ,dem Gebiet der Gesundheitsvopsor,ge in Ver
bindung mit den in Aussicht 'genommenen Maß
nahmen auf dem Gebiet des Arbeitsrechus inner
halb der nächsten Jahre eine Besserltmg des ge
sundheitlichen Zustandes der Nachtsch,ichtarbeiter 
und der Nachtsch,icht-Schweranbeiter zur Folge 
haben werden, kann die LeLStlUllig des Sonder
ruhegeldes aJllmahlich albgebaut w,erden. Der Ab
bau so 1,1 so vor sich gehen, daß das Anfallsaher 
bis 1990 auf 60 bzw. 55 Jahre hinaufg>esetz,t und 
dadurch miet dem Anfallsalter für die F):'TÜhpen'sion 
gleichgezogen wird. Ab dem Jahre 1991 kann 
,daher kein Sonderruhegeld mehr a,nfallen. 

Hinsichtlich der Deckung des Aufwandes, der 
durch di,e Maßnahmen. der Gesundheitsvorsorge 
und die Gewährunlgdes Soruderruhegeldes' (ein
schließlich der Krankenversicherung) entsteht, 
wird von der Annahme ausgegangen, daß die 
Nachtschicht-Schwerarlbeit .den Unter,nehmen 
einen wirtscha~tlichen VorteiJ bringt urid 
daher - wie auch in der Entschließung des 
Nationalrates vom 4. Dezember 1980 zum Aus
druck gebracht wind - nach dem Verursacher
prinzip derüberWliegen.d.e Teil des Aufwandes von 
den Unternehmen getr3Jgen werden soll. Der 
Nachtschicht-Schwerarbeiter-Beitrag, der vom 
Dienstgeber zu leisten ist, w,ind drei Vi,erte! des 
Aufwandes decken; der restI.iche Aufwand wird 
vom Bund getragen. Darüber hinaUs werden 
durch dLe Vollziehung dieses Gesetz·es den Ge
bietSlkönperschaften zusätzliche Kosten durch die 
Novellierung des § 11 Arbeitszeitgesetz für Ar-
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beitnehmer kaum erwachsen können. Auch für' 
Arbeitnehmer der Gebietskörperschaften, die 
nicht im Bereich .der Hoheitsv'erwaltung t~tig 
sind; sondern für deren Arbeitsverhähnils ein 
K,ol1ektivvertug wirks~fu. ist und die daher' in 
den Gflltun~sbereich des AZGf.allen (§ 1 Albs. 2 
Z 1 AZG), werden durch die Pausenregelung des' 
Art. III· kaum zusäuzliche Kosten entstehen kön
nen, da angemessene Pausen sch,on bisher zu ge
währen und zu bezahlen waren (§ 11 Albs. 3 in 
Ve1"bindung mit § 11 Albs. 6 AZG). Die Gewäh
rung von Zusa'tzurlaulb hat zwar keine unmittel
baren Auswirkungen auf das. Budget der Ge
hietskörperschaften, da . D~enstv,erhäiltnisse zu' 
dies'en Körperschaften vom Geltul1!g5bereich des 
Urlaubsgesetzes ausgenommen sind, doch ist das 
Entstehen von Folgekosten möglich, wenn der 
vorgesehene 'Zusatz'ur:laub aum für vergleichbare 
Bundesbedierustete eingeführt werden soUte. Der 
in Frage kommende P,erronenkreis kann a:b~r 
nicht sehr hedeutend sein. 

Im übrigen wird auf die finanziellen Erläut~
rungen Ihingewiesen· (S '14,f). 

~n verfassung,srechtlicher Hinsicht ·s,tützt sich 
der Gesetzentwurf zum einen a'uf den Kompe
te.!.1ztathestand >1Arbeitsrecht", ,zum anderen aUf 
den Kompetenztatlbestand "Sozia,lversicherungs
wesen" (Art. 10 Abs. 1 Z 1,1 ;S·NG), soweit Maß
naihmen der Gesundheit~vorsorge und die Leistung 
des Sonderruhegeldes Ibetroffen sind. Da aber -
wie schon el1W1ihnt - in Aussicht genommen ist, 
diese Leistung ab '1<J91 nicht mehr entstehen zu 
lassen, wäre ,l.hre Aufnahme in das die Sozialver
simerung der Al1beiter und Angestellten regelnde 
Allgemeine Soz>ialversicherungsgesetZ vom legisti
sruenStandpunkt'her wohl verfeIhit. 

BESONDERER TEIL 

Zu Art. I: 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden 
fünf arbeitsrem,tliche Gesetze novellier't (Url~ubs
gesetz, Arbeitszeitgesetz, Angestdltengesetz, Ar
beitnehmerschutzgesetz und Arbeitsvettassungs
gesetz), ein Sonderrouhegdd als sozialversiche
rung,srechdich,er Anspruch eingeführt und Maß
nahmen der Gesundheitsvorsor,ge. getroffen. 
Art. I h~t keine eigenständige norunativeBedeu
tung, sondern verweist lediglich auf die zu no
vellierenden Gesetze, deren Geltungsbereich un-
verändert bleibt. . 

Der begünstigte Personenkrers .ist im wesent
lichen auf Nachtschicht-Schwerarbeiter (,siehe 
Art. VII) beschränkt, hinsichtlich einzelner An
sprüche .ist der anspruchsber.ech:tigte Personen
kreis jedoch weiter gezogen [zB gelten der ver
stärkte vorbeugende Artbei,tne'hmerschutz durch 
Einrichtung ,eines betriebsärztlichen Dienstes 
(Art. V) und die Maßn~hmen .der vorbeugenden 
Gesundheitsvorsorge (Art. IX) auch für Nacht-

schichtarbeit]. Die vorgesehenen Smutzmaßnah
men kommen zunächst nur jenen Arbeitnehmern 
zugute, die von' den Ge1tungshereichen der zu 
novoelli'ere11lden arbeitsrech·tlichen Gesetze el'lfaßt 
sind. Sofern für nicht erfaßte Arbeitnehmergrup
pen ähnlich·e Bestimmungen notwendig sein soll
ten, werden die entsprechenden Regelungen in 
den jeweiligen Gesetzen zu treffen sein. 

Zu Art. Il (Zusatzurlaub): 

Zusätzlicher Urla.ub wird in der'nationalenund 
interna,tiona,len Diskussion aJs eine der wichtig
sten Maßn~hmenzum Schutze der Aroeitskraft 
vor frÜihzeitiger Abnutzung angesehen, weil die 
Zeiträume für die· Regen'eI13.'tion verlängert wer
den. Der Anspruch auf Zusatzürlaub entsteht 
una:bhäng.ig vom allgemeinen Erholungsurlwb 
und ohne Rü~siCht auf eine Warteze~t, sobald 
die Vonussewungen erfüllt sind. 

. .. 

Die' VOr'31ussetzungen für den Anspruch auf 
ZusatzurlaUlb sind:' , 

.1. Es m~ßsidt um Arbeitnehmer handeln, die 
,in den' Gelturrgsbereich des Urlaubsgesetzes 
Eallen. . . . 

, . 

2. Die Arbeit muß in einem Nachtschichtbetrieb 
im Sinne des Art. VII Albs. 3 verrichtet wer-
de'n. .... 

3. Es müssenmi~dest'ens 70 Nach.tlschichten im 
. Urlaubsjahr geleilstet werden, wobei Nacht
schimten dann vodiegen, wenn mindestens 
,sechs Stunden in der Zeit zwismen 22 Uhr 
un,d 6 Uhr ,fdlh geleistet werden. 

)4. Währ'end dieser Schichtarbeit müssen er
schwerende' Bedingungen. ~m Sinne des 
Ar,t. VII Abs. 2 Z 1 bis 8 vorgeJ.eg,en haben. 

Nicht entscheidend für den Anspruch auf Zusati~ 
urlaub ]st hingegen, in welcher zeitJlichen Reihen~ 
folge die Nachtschicht~Schwerarbeit geleistet 
wurde. Es kommt also nicht darauf an, ob die 
Arbeiten reg,elmäßig verteilt auf das ganze Ur
laubsjalhr oder etwa in Form ständiger Naebt
arbeit durch einen läng.eren Zeitraum hindurch 
geleistet Wlur.den. Wird das anspruchsbegründende 
Ausmaß von N achtschicht-Schwenarbeitwährend 
des Urlaubsjoa.hres nimt (vollständig) erreicht, so 
gobührt überhaupt kein Anspruch aouf Zusatz
urlaub; eine Aliquotierung findet also ebenso
wenig statt wie eine wesentliche überschreitung 
der Zahl von 70 in Smwerat1beit verbrachten 
Nachtschiichten zu einem höheren Urlaubsan
spruch führt. Für das Ausmaß des Anspruches auf 
ZusatzurhllUb ist au&schließlich die Anzahl der 
Jahre maßgebend, in denen vom Arbeitnehmer 
Nachtschicht-Smwerarbei,t geleilstet wurde. Dies 
una:bhäng;ig davon, ob diese Täti'gkeit beim der
zeitig.en oder ei.nem früheren Arbeitgeber ver
r,ichtet wurde und unabhängig davon, ob und in 
wdchem Ausmaß die Zeiten der N achtschicht
Schwerarheit durm andere Dienstzeiten oder son
stlige zeitliche Vakanzen unterbrochen wurden. 
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10 no der Beilag,en 

. Der Verlbrauch des zusätzlichen Urlaubes soll 
in .der gleichen Weise eI'folg,en· wie der· des· Er
holungsurla,ubes. Im übrigen gelten die Bestim
mungen des Urlaubsgesetz.es, soweit dies aus dem 
u~ter.schied1ichen Zweck der Reg,elung möglich ist. 

Zu Art. ni (Ruhep~usen): 
.Die Ahs. 1 Ibis 3, 6 und 7 ,entlsprechen den 

derzeit geltenden Albs. 1 his 5 des § 11 Arheits
zeitrgesetz. ,§ 11 Aibs. 3 ,des Al1bei1!szeiogesetzes 
bestimmt schon' der,zeit, daß bei· vOll1kol1Jtinuier
lichen- Schichtarbeit an Stelle der un;beza:hlten, min
destens ha:lbsoül1Jdifjen Ruhepause (Arlbeitszeitun
tel1br,echung) angemessene Kurzpausen zu gewäh
ren sind. Solche Kur:zpausen >sind Bestandteil der 
bezaihltenArbeitsze~t (§ 11 Abs. 8). Auchhei teil
kontinuierlicher Schichtarbeit (das heißt mit einer 
U:!lterbrechung ,durch WÖdH!ntlich,e Ruhezeit) 
kann eine solche Paustmrc&elung ertoJ,g,en. Durch 
den EiItwum wird das A.usmaß der hezahken 
K!trzpauien' unverändeI't hei,bethahen, jedoch ge
bührt bei . Nachtschicht-Schwerarbeit jedenfalls 
eine b&ahlte' Kurzpauseim Mindes.tausmaß von 
10 Minuuenje Schicht: ' 

Für weitere Ka'uegorien von Arbeiten, ,die 
unter ähnlichen helastelliden Ar<beitsbedirugungen 
verrichtet IW.erden, 'können ,durch Verordnung 
KJUrzpa'usenrege:lungen fe~es,etzt' werden. Damit 
w,irdauchdem Umstand Rechnung getragen, daß 
die tech;nische und wirtschaftliche Entwicklung 
häiUfig Zu A.nderungen der Ptoduktions- und 
Ai1bei1lsbedingung.en .führt; auf die 'Zum Schutze 
der !betroffenen Arlbeitnehmer rasch.er aJs dies 
dem Gesetzg·eber, möglich ist, r,eagiert werden 
muß. Die Art der Mitwirkung der ,ko11ektivver
tragsfähigen Körpersch.aften a1)J. Z'ustandekommen 
der Veror:gnmng ist dem § 12 Abs. 1 Auslä'l1Jder
Beschäfiig'ungsgesetz llIlchgebildet. . ' 
. :Um dem A~beitsinspek1lorat d1e Möglichkeit 

zur übepw,achung der Einhaltun.g der Schutzlb,e
stimmungen zu· ,geben, werden Meldepflichren 
vorg,esehen. 

Zu Art. IV (Abfertigung): 

Der Anspnuch des Arheitne:hmers auf Erhalt 
einer Abfertigurug, wenn ,er das Ar:beitsyer<hältnis 
sdbst aufkündigt, wurde ,erstmals durch die An
g,eslie11teng,esetznoveli1e 1971, BGBL Nr. 292, für 
den FaLl der Inanspruchnahme der Alter,spension 
vorgesehen. Durch Ant. IIdes' Arbeiter-,AMerti
gung,sgesetzes, BGBl. Nr. 107/1979, wurde der 
Ahfentigung9anspruch auf den Fall der Selbstkün
digung wegen Inanspruchnahme der vo,r;zcitigen 
Alterspension ausgedehnt. 

Der Gedanke, der diesen Bestimmungen zu
grunde liegt -' nämlich dem Arbeitnehmer den 
Ülbel'tritt ,in den Ruhestand oJme Verlust von 
at1beitsnechtlichen Al1JSprüchen ,zu ermöglichen -
muß auch im Fall des Sonder.ruheg,e[des zum Tra
gen kommen. Daher wird durch eine NoveUie
rung des' Angestelltengesetzes alls weiter·er an-

spnuchsbegründender Tatbestand für den Erwerb 
der Abf,ertigurug die Se1bstikündigung wegen Ih.an~ 
spru:chnahme. des Sonderruhegddes vorgesehen. 
Der Anspru'ch' 'steht unter ,den .gleichen Voraus
setzung.en wie in . den Fällen.der SeDbstkündigung 
wegen Alter~pension und der vor~ei,tigen Al1lers
pension zu. 

Durch: die gldbale übernahme der Abfertigungs
regelungen des Ang,estelltengesetzes in das Anbei
ter-Albferügungsgesetz (vgl. ,§ 2 Ahs. 1 des Arbei
ter-tAibtertigungsgesetzes) ist gewährueistet, " daß 
auch IfürArbeiter - für welche der Anspruch auf 
Sondernuhege1d ja. in erster Linie in Fra;ge. 
kommt - der Abfertigungsanspruch hei Se1bst
kündigung gewa:hrt1bleibt. 

Zu Art. V (yerstärkter vorbeugender Arbeitneh
merschutz): 

Dieerlhöhte Gesu~dheitsgefahr, ·der Nacht
schichtarbeiter <1\usg,esetzt' sind, erför,dert ,eine in
tensive, den k,onkreten Arbeitsplatz:mi~' seinen 
spe.tifischen 'Arbeitsbedingungen besonders be
rücksichü&ende ärzclich,e BetreUung. Notwendig 
sind .insbesondere· regelmäßige Untersuchungen 
auf Schichttauglichkett und sp~ter a,U'f gesund
heitliche ;FoLgeschäden. Für diesen Zweck. wird 
für Betriebe mEt teil- und yoHkoncinuierJicher 
mehtschicht1ger Aribeit.sweise 'eine ibetriebsänt
liche Betreuung vorgeschrieben, sofern die Al1beit
nehmer häufig N achtal1beit J,eisten. Pür die, be
trieb.sämtliche Betreuung wut.de eine Betriebs
größe von 50 Beschäftigten vorgesehen, weil an
genommen werden kann, daß Nachtschich'ube
triebe kaum unter 50 Anbeitnehmer beschäfti
gen. Im IÜlbrigen. wird ,die in parlamentarischer 
Behandlung befindliche Novelle zum Arbeitneh
merschutzgesetz weitere Vorschriften über den 
är.zlilichen Dienst in ,Betrieben enthalten . 

Zu Art. VI (erweiterte Mitwirkungs- und Mitbe
stimmungsrechte) : 

Die Entschließung des NacionMra~es vom 
4. Dezember 1980 ,schlägt auch vor, die Mitbe
stimmiuntg bei der hetrieblichen R,egelung und 
DurchfuhruIlig des Arheitsschutzessowie .der Ar
beitszeit 'so auszulbauen, ,daß .besonders belastende 
Anbei.tsbedilllß/ungen und -methoden y.erhindert 
wenden können., Die in d~esem Amik.eJ· vorge
~ehenell Knderungen ,des ,Arhei,usvenfassungsgeset
zes 'trag,en diesen Vor~tellung,en vor laUem durch 
den Ausbau der erzwingbarenBetriebsver,.einha
rungen Rechnurig. Bei der Einrichtung einer be
triebsärzulichenBetreuung sowie bei ,der Bestel
lung der Leiuer sicherheitstech:nrscher Dienste und 
der Leiter betriebse~gener betriebsärztlicher 
Dienste ist die Mitw.irkung der Betriebsvertretung 
vorgesehen. Eine weiter,e Maßnahme, die für den 
ZIU ,schützeruden Personenkreis von größter Be
deutung 1St, betrifft die Nove1!i.erung des al1ge~ 
meinen Kündigungsschutizes nach dem Arbeitsver
fassungsgesetz. 
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Zu den einz,elnen BeSltimmungen -i'st folgendes 
zu Ibemerken: 

ZuZ 1: 

Die vorgesehene Erweiterung, in § 97 Albs. 1 
Z 9 AribVG saltI die Grundlag,e für Betriebsver
ein1bafiungen bi.lden, die es enmöglichen, den nach
terligen Wirkul1'gen der Arbeit unter >besonders 
bela-steiliden Umständen entgegenzu'Steuern bzw. 
dj,ese Wirkungen zu miLdern. Welche Maßnahmen 
daZJu i:m einzelnen aLs geeignet erscheinen, soll 
Betriebsrat und Betriebsiruhaiber überlassen blei
ben. Betriebsvereil1'bar,ungen im Sinne dieser Be
stirrnmunlg können aUe Maßnalhmen ,beinhalten, 
die nach der besonderen Srtuation im Betrieb ge
eügnet si11ld,die Lage ,der durch ihre Al1heibsweise 
bela'steten Arbeitnehmer zu v,el"bessern. 

ZuZ2: 

Wegen ihrer hesonderen Bedeummg für die 
davon betroffenen Arbeitnehnier ,sollen in den 
Kfieis der erzwingbaren Betriebsv,ereinbarungen 
neben Maßnahmen zur mensu~engerechten Ar
beitsg,estaltung ;l>uch jene Betr,iebsvereinibarungen, 
die Umfallverhütungs- bzw. sonstige Gewndheits
schutzmaßnahmen zum Gegenstand haben"ein-

ZuZ 3: 

Diese neuen Mitwirkungsrechüe des Betriebs
rates sind im Zusammen'hang mit der in Vorbe
reitungstehenden Novelle zum, Arbeitnehmer
schutzgesetlZ zu 's,ehen und sollen die Mitsprache 
des Betriebsrates in der für die Arbeitnehmer
schaJft so wichtigen Frage der ,Beste11lung der Leiter 
dersicheriheitstechnischen Dienste und der be
triebseigenen betriebsärztlichenBetr,euung sowie 
der Organj.Slationder betriebsärztEchen Betreuung 
garanti,eren. Da Interessenköllisionen zwischen 
Ar<beitnehrrierschaft und Betrj,ebsirrhaIber vorstell
bar sind, kann die Zustimmung ,des Betriebsrates 
durch das Einigung,samt ersCitzt werd,en; wenn die 
betrieblichen Interessen überwiegen. FehLt' die 
Zustimmung Ides Betriebsr.ates 'lind unltedäßt der 
Betriehsinlha!ber die Anrufung des Einigungsam
tes,so ist die Maßnahme unwifiksam. 

Zu Z 4 a: 

Die Kündigung v'Ün Leitern sichertheitstechni
scher Di.enste und KrZJten in betriebseigenen be
triebsärztlichen Diensüen soll -ebenso wie die 
Kündigung der SicherheitsvertrauemperiSOnen -
wegen der möglichen Interessenkollision mit dem 
Betriebsinhalber dem Schutz des § 105 Abs. 3 Z 1 
untefistellt werden. 

Zu Z 4 b: 

Dies,e Besümmung soH den allgemeinen Kün
di'gungsschutz des Apbeitsverfassungsgesetzes für 
die Nachtschicht-Su~werarbeiter ,ergänzen hzw. 
verstäI1&en. Durch die vorgesehene Erweiterung 

d~s § 105 Abs. 3 ApbVG wird klargestellt, daß 
der Arrbei:tg,eher im Verfahren vor dem Eini
gung.samt ,die Kündigung mit Umständen, die auf 
langjähriger Beschäftigung als N achtschicht
Schwerarberter basieren, nicht l"ech,tJfertigen kann. 
Das bedeutet .beispidsweise,daß längere ,krank
heitsbedingte Ahsenz,en, die ,in ,der Lan,gjährigen 
Nachtschicht-Schwerarbeit ihre Ursache haben, 
nicht als Rechtfertigung einer Kündigung im 
Sinne des § 105 Abs. 3 Z 2 lit. a 'herangezogen 
werden können. 

ZuZs: 

Diese Knderung ist die organisatorische Kon
sequenz der in Z 3 vorgesehenen Erweiterung 
derMitwirkungsrechte der Arbeitnehrilerschaft. 

Zu Art. VII (Nachtsdlichtarheit . und Nacht.;. 
schicht-Schwerarbeit): . 

Tni Art. VII wird der Personenkfl~is, der durch 
dieses Gesetzel"faßt wenden 'soU, umschrieben. 
Zunächst wird absttiakt der "Nachtsehichtbetrieb" 
erklärt (Albs. 3). Wenn ein Versich'erter in diesem 
Betrieb nach einem Schichiuplan ,tätig ist. und an 
mindestens 'sechs Schichtarbeitstagen im K.,alender
monat in der Zeit zwischen 22 Uhr lu,u,d 6 Uhr 
mindestenssecns Stunden arbeitet, 1eistet er 
"N achtschichtarlbeit" (Abs. 1). Wenn er diese 
"N aChtschichtaribeit" unter efischwerenden Bedin.;. 
gungen 'leistet {Albs. 2), gilt er aIs Nachtschicht
Schwerar;beiter. 

Der Unter,schied zwischen Nachtschichtarbeiter 
und Nachtschicht-Schwerarbeiter ist deswegen 
voOn ,Bedeutung, weil nur ,für den Nachtschicht
Schwerarbeiter vom. Dienstgeber ein 'gesonderter 
B,eitragzu entrichten ist, und weil nur jene Zei
ten, in denen Nach,t!schicht~Schwerarbeit geleistet 
wOfiden i'st, zur Begründung des Anspruches auf 
Sonderruhegeld herangezogen w,erden können. 

Uin den Rahmen der Nachltschicht-Schwerar
beit flexibel zu haken, wurde eine Verordnungs
enmächtigung ,;l!u&g,enommen. Danach hat der 
Bundesminister für soziale Verwaltung hzw. der 
Bundesminister f'ür Handel, Gewerbe und Indu
strie die Möglichkeit, w,eitere Nadltschichtarbei
ten :der N achtscbicht-Schweraribeit gleichzusetzen. 

Die Eooümmungen für Nachtscbicht-Schwer
ar/beit sind zum Teil (Z2, 4, 6) der Veror,dn'llng, 
BGBl. Nr. 39/1974, üher die gesundheidiche Eig
nung von Apbeitnehmern für bestimmte Tätig
ke.iten entnommen; Z 1 entsprichit der Z 1 der 
An:lage 9 ZiUm AHgemeinen Sozialversicherungs
geset'z. 

Zu Art. VIII (Meldungen): 

Bei den Dienstnehmern, die Nachtschicht
Schw,erafibeit lei9ten, handelt ,es sich um Dienst
nehmer, die nach dem Allgemeinen SoziaIversi
cherungsglesetz vollversichertsind. Es war daher 
naheliegmd, daß bezüglich der zusätzlichen Mel-
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dungen di,eser Dienstnehmengruppe die Vürschrif
ten des Allgemeinen SüzialversicheruThgsgesetzes 
angewendet werden ,süllen, wobei wegen der he
sünderen Becleuuung, die der EThtrichtung des 
Nachtschicht-&hweral'beiter-Beitnges ,für das 
Sonderl'Uhegeld zukümmt, noch vürgesehen 
wi11d, daß die Dienstgeber eine KüpLe dieser Mel
dung auch dem Versicherten, dem Betriebsrat, 
aber auch dem Anbeitsinspektürat bzw. der 
Bergthauptmannschaft übermitteln. Da der Nacht
schicht-Schwerarlbeiter-Beitrag VOIIIl Dienstg,eber 
allein geleistet wird und bei der Gehalts-. hzw. 
LO'hnabrechnung daher nicht aufscheint, hätte der 
Dienstnehmer, an sich keine Möglichkeit festzu
steLlen, ob.er ah Nachtschicht-Schwerarbeiter dem 
I{nn,kenversicherungsträ'ger gemeldet wurde; in 
seinem Interesse liegt auch die Obermittlung einer 
Kopie, ider Meldung an den Betriebsrat. Eine 
weitere,KüpLe 'der Meldung wird dem Anbeits
inspektür,at (der Bergihauptmal1i11schaft) als der 
zuständi,gen Kontr,öUbehör,de rur V.erfügung ge- ' 
ste1lt. ' 

Zu Art. IX (Maßnahmen der Gesundheitsvor
'sorge): 

,Gemäß § 307d des Allgemeinen Süziahersiche
l1utllgsgesetzes 'können die Pensiünsversicherun'gs
träger unter Berücksichtigung des Fürtschrittes 
der medizinischen Wissenschaft, unter Bedacht
nahme 3Juf ihre finanzielle Leistungsfähilgkeit 
und auf die Auslastung der zur Vel1fügung stehen
den Einr,ichnung,en Versicherten undP,ensio.nisten 
geeignete Maßnahmen der Gesundheltsvürsürge 
gewäihren~ Es handelt sidl nach. dem Wortlaut 
des Ges~tzes heiden Leistungen der Gewudheits
'vorsorge um Kann-Leistungen., Diese Kann-Lei
Stungen sollenden Versicherten, ,di.e Nachtschicht
al1beit bzw. N achtschicht-Sch'We~,arbei,tleisten, 
rtach pflichtgemäßem Ermessen gewährt werden, 
das heißt, die Kann-Leistung wird für den Pen
soc,nsversimerungsträger zu einer Pflichtleistung, 
qer a,b~r kein indivi.dueHer Rechtsanspruch des 
Versicherten auf diese Leistung gegenübersteht. 
\Vürauf beLm pflichtgemäßen Ermessen Bedacht zu 
nehmen ist, wird ·ebenfalls gesondert ang.enü'hl1t: 
Die Art der Täügkeit, der aLlgemeine Gesund
heitszuso3Jnddes Betroffenen müssen bei der Ent
scheidung mitberücksichtigt werden. 

Zu Art. X (Sonderruhegeld): 

Beinl Sondermhegeld handelt es sich - WIe 
schon eingangs erwähnt - um eine Sonderlei
stung, die ruber nach :den Vor,schri,f,ten des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes 'bemessen und 
au&~eza,hlt wird. Ein Versicherter, der das Son
derruhegdd ,in Anspruch nehmen wiU, muß in
nerhalb der.letzten 20 Jahre, 'bevor er seine Ar
beit allJfgi!bt, mindestens 180 Monate Nacht
schicht-S9Iweratheit geleistet harben. Weiters' muß 
aum der Zeitraum zwischen der Vollendung 
seines 50. LebenlSjahres 0beiFrauendes45. Le~ 

be'nsjahres) bis zur Aufg.abe,der Beschäfügung 
(Stichtag) zur Hälfte mit sülchen qualifizierten 
Zeiten gedeckt sein. Als dritte 'Vüraussetzung darf 
er am Stichtag keine seLbständige oder unselbstän
dige El'1werbstät1gkeit ausüben, aus der er (im 
Jahre 1981) mehr als 2 878 S monatlich yerdient. 
Wenn er diese Voraussetzung erfüllt und das An
falLs3Jlter V'ollendet hat; erwiflbt er den Anspruch 
auf das Sondermhegdd. 

Das AnfaHsaher für das SonderrU'hegeld ist 
gegenü:ber dem Anfallsalter für die vorzeitige 
Allterspension bei langer Versicherungs dauer nach 
dem Allgemeinen Soziahersicherungsgesetz 
theralbgesetzt. In ,den Jahren 1981, 1982 und 1983 
g,ebührt das Sondetruhegeld bereits dann, wenn 
in einem dieser drei Jahre, das 57. Lebensjahr 
(Frauen: 52. Lelben.sjahr) vollendet wurde. Das 
Sonderruhege1d steht natürlidl auch zu, wenn 
der Versicherte älter allS 57 (52) Jahre ist. So 
kann zB ein 63jährioger, der die Voraussetzung 
fiür die vorzeitige Alterspensiün bei hnger Ver
sicherung,sdauer (35 Versicherungsjahre und in:' 
den letzten drei Kalenderjahren mindestens 
24 MOiliate einerpflichtversicherten Beschäfti
gung) nicht erfüllt, das SonderruJhegeld mit Er
folg beantra'gen, wenn er in den ,letzten 20 J ah
ren mindesten's 180 Monate und ab dem vollen-

, deten 50. Leibensjahr bis zum Stichtag die Halb
deckung mit qualifizierten Anbeitszeitel'l:nachwei
sen kann. 

V'Ün 1984 bis 1986 wird das AnfaHsalter auf 
das 58. (53.) Lebensjahr, in den Jahren von 1987 
bi.s 1989 auf da's: 59. (54.) Lebensjahr und im 
J alhre 1990 auf das 60. (55.) Lebensjahr angeho" 
ben. Eis wird daher noch im Jahre 1990 ein Nacht
schicht"tSchwerat1beiter, der zwar für die normale 
Alterspension nüch zu jung ist uil.d :liuch die 
Vorausseuzuiligen für die vorzeitige Alterspensiün 
bei Langer Versicherung.sdiuer nicht erfüllt hat, 
in den Genuß des Sonderruhegeldes kommen 
können, wenn er innerhalb der letzten 20 Jahre 
15 J<ihre qUa!lifizierte Arbeit nachrweisen kann und 
auch der Zeitraum 'seit dem 50. Leben'sjahr zur 
HäLfte mit qualifizierten Arbeitszeiten gedeckt ist. 

Das Sonderruhegeld wird von dem Pensiüns
v,ersicherungsträger festgestellt .und ausgezahlt, 
der für l1ie Gewährung einer Invaliditätspension 
(Beruf wnfähi,gkei tspensionbzw. Knappschaftls
vollpension) zuständig gewesen wäire. Auch die 
Ber,echnung des Sonderruhegeldes erfolgt so., als 
hätte der Vensicherte eine solche Pension bean
tr3Jgt. Das festgestellte So:nderruhegeld wird aller
dings dann so. behandelt, als wäre es' eine vor
zeitkge Alter.spension bei langer Versicherungs
dauer: Wenn zB der Sondermhegetdempfänger 
eine Beschäftigung a'nnimmt, aus der er ein 
monatliches Einkommen von mehr als 2 878 S 
(1981) erzielt, fällt das Sonderruhegeld - wie 
die vorz,ei tige Alterspension bei langer Versiche
rungsdauer - mit dem Ablauf des Monates weg, 
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in dem die Beschäftigung amg,enommen worden 
ist. Wird die Beschäftigung wieder aufgegeben, 
leibt das Sonderruhegeld - auf Amrag - mit 
dem nächste!l Monatsersten wi,eder 3!uf. 

tAuch in ~Hen anderen Belarugen wird das Son
denruhegeld Wlie eine vorzeiüge AJterspension ~ei 
langer Versicherungsdauer behandelt: Der Bezie
her ,des Sonderruhegeldes ist krankenversichert, 
ihm gebührt die Wohnungsbeihilfe, die Fa~j,lien
bevhi1f.e und der K~llJderzuschuß und umer Um
ständen auch die Ausgleichszulage und deI' Hilf
loienzuschuß. Der Empfänger des SonderruJhe
geldes zahlt den gleichen Krankenversicherungs
heitrag wie ein Pensionist. 

Für die Anwendung der ASVG~B,estimmungen 
gDbt es nur drei Ausnahmen: 

1. Die Vollendung des Anfallsalters wird dem 
iEintrittdes V,ersicherung~falles inder Pen
iSionsversicherung gleichg·estellt. Dies ist er
forderlich, weil es für das SonderruhegeId 
pra:ktisch ke~nen Versichierungsfall gibt,' der 
Versicherungs~all aber für die Feststellung 
des Stichtages erfor,derJ.ich ~st. 

~ 2. Der Anspruch auf Sonderruhegeld erlischt 
mit dem Monat, in dem das 65. (bei Frauen 
,das 60.) Lebensjahr vollendet wird. Mit die
sem Zeitpunkt gelten aber die Voraussetzun
g,en für die nornnale hlterspension als er
[ülk Von einem automatischen übergang 
des Sonderru:hegeldes in die normale Alters
pension wurde :liUS mehreren Gründenabge
sehen: Mit der VolLendung des AJl1JhUsalters 
für e~nle normale A1terspension (65. bzw. 60. 
Lebensjahr) soll eine Leistung aus der gesetz
Jichen Pensionlsversicherung gewährt werden 
und die Sonderversor,grUng, das Sonderruhe7 . 
:geld, eingesteLlt werden. Zu di'esem Zeitpunkt 
kann aber Ulflter Umständen das Sonderruhe
geldwegen erner ausgeÜJbten Beschäftigung 
weggefallen sein, sodaß auch zum Stichtag 
die Voraussetzungen für die n0l1ma1e Alters
pension nicht erfüllt wären. Der Sonder
ruhegeldempfänget kann a'uch in der Zwi
schen'Zeit weitere Versicherungszeiten erwor
ben ha,ben, die bei Feststellung der normalen' 
AItersp~nsion zu berücksichtigen sind. Eine 
generelle Lösung, wie die v.ol'1geschIa,gene, 
Iläßt Sch1Wier~g.keiten aus den vorgenannten 
Fakten gar nicht erst entstehen. Nat'Ürlich 
wird jeder Bezieher eines Sonderruhegeldes 
einen Antr:ag auf Alterspension steLlen müs
,sen. Jene Bezieher, denen im KaJendermonat 
der Vollendung des 65. (60.) Lebensjahres 
das Sonderruhegeld ausbezahlt wird, wird 
der Pensionsver,sicherungsträ,ger zur Antrag
'stellung einladen; jene, die, im Kalender
monat der Vollendung des 65. (60.) Le:bens
jahr,es das Sonderruhegeld nicht 'beziehen, 
weiJ sie einer- Erwerbstätigkeit nachgehen, 
wer,den die Aherspension erst dann beantra-

gen, wemf sie die Beschäftigung a uf,gelben und 
damit die Voraussetz'ullig für die Gewährung 
der Alterspension erfüllen. 

3. Für die Begründung des Anspruches 'auf 
Sonderruhegeld sind auch noch zwei über
gangsbestiJmmung,en von Bedeutung: 
Ab 1. Juli 1981 werden jene Beitragszeiten 
für di,e Begründung des Anspruches auf Son
derruhegdd hetangezogen, für die Nacht
schicht-Schwerarbeiter-Beiträ,ge geleistet wor
den sind. Zeiten vor dem 1. Juli 1981 wer
den nur dann berücksichtigt, wenn für sie 
bei früher,em Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes Beiträge nach An. XI Abs. 3 zu ent
richten gewesen wären. 
Das SonderruhegeId soll in Fällen, in denen 
das AnfiaHs<l!lter bereits vor dem 1. Juli 1981 
va11endet worden ist und das Beschäfügung,s
verhältnis spätesten'S mit 30. Juni 1981 geen
det hat, ab 1. Juli 1981 gewährt werden. 
Das würde erfordern, daß die Anträge für 
alle diese Fälle am 1. Juli 19&1 gestellt wer
den müßten. Dieser pr,aktischen Unmöglich
;keit wird dadurch abgehoLfen, daß Anträge, 
di'e bereits vor dem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes, a;ber auch innerhalb von drei 
Monaten a,b dem IllIkr,afttteten g,estellt wer
,den, alls <1m 1. Juli 1981 geste1lt gelten. 

Zu Art. XII (Verfahren): 

. Auch für das Vel"fahren sollen die Vorschriften 
des AlLgemeinen Sozialversicherungs,gesetzes an
gewendet werden, wobei der' Instanzenzug im 
Falle eines Str,eites, ,ob eineNachtschicht~chwer
al1beit vorliegt bzw. wann diese beginnt oder 
endet, his zum Bundesministerium für soziale 
Vel1waltUlflg geht. 

Im Hinblick darauf, daß die Kriterien einer 
Nachtschicht~Schweral1beit bisher - außer ver
einzelt im Bereich des Allbeitsr'echtes und des 
Allbeitnenmer.schutzes .:....- kaum Gegenstand eines 
Verw.akungsverfahr,ens gewesen sind, muß für die 
Dauer der Sonderregelung mit einem großen An
fall von VerwaItungsverfahren, insbesondere auch 
beim Bundesminister für soziale Verwaltung, ge
rechnet werden. Die Vollziehung dieser Aufgabe 
wird mit dem vorhandenen VerwaItungspersonal, 
w.enn es nicht zu Verzögerungen bei Berufungs
entscheidungen kommen soll, nicht bewältigt 
werden können. Es muß angenommen. werden, 
daß - selbst unter BeachtU!ng des Grundsatzes 
der äußersten Sparsamkeit - eine Erweiterung 
des Personalstandes der in Betracht kommenden 
Abteilung um zwei Per,sonen, je eine der Ver
wendung9gruppen A 'und B, notwendig sein wird. 

Zu Art. XIII (Übergangsbestimmungen): 

Dieser :Artikel regelt in seinen Albs. 1 und 3 
das Verhältni's der ;Bestimmungen der Art. II 
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und III zu entsprechenden Regelungen in Rechts
queUen, die dem Gesenz nachgeordnet sind und 
im Zeitpunkt ,des Inkra.fttretens in Geltung 
stehen. Solche Regelungen in Kollektivvertr:igen, 
Anbeits(Di.enst}ordnungen, Betriebsvereinoorun
g,en sowie Einzelarbeitsv,erträgen über Zusatzur
laube u,nd beza;hlte Kurzpausen, die den in den 
novellierten Gesetzen hegiinstigten Arbeitneh
mern aus den in diesem Ges·etz bezeichneten 
Gl1ünden gewährt werden, blei:ben von der gesetz
lichen Regelung uniberÜJhrt, wenn sie für .die Ar
beitnehmer günstiger 'sind. Diesem Verständnis 
vom Wesen der Günstig,keitsklauselentspricht 
ihre Konzeption in der arbeitsrechtlichen Gesetz
gebung der lenzten Zeit. 

Abs. 2 .regt für den 'Anspruch auf Zusatzurlauh 
den Zeitpunkt seines Entstehens fest, ohne hie
bei eine AEquotierung vorzusehen. Dies geschieht 
bewußt, da der Zweck dieses UrlaU!bs eine solche 
geradezu vevbietet. Außerdem würde eine Ali
quotierung zu Teilen von Urlaubstagen führen 
und nur schwer praJkübbel i>ein. 

Die in Abs. 4 vorgesehen,e Meldepflicht ent
spricht der Verpflichtung des Arbeiogebers zur 
Verständigung des Arbeitsinspektorates gemäß 
§ 11 Abs. 3 Z 5. Um dem Al1beitgeber jedoch 
die Meldung :für die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens des Gesetzes beschäftigten Arbeitnehmer 
unschwer zu el1111öglichen, wird ihm in diesem 
Zusammenhang eine längere Frist eingeräumt. 

Die Bestimmung des Abs. 5 terminisiert die 
er,stmalige Meldung der im Zeitpunkt des In
kra.f'ttretens des Gesetzes als versichert geme1de
ten Nachtschicht-lSchweranbeit leistenden Dienst
nehmer ,mit dem 31. Oktdber 1981. 

Erläutel1ungen zu Albs. 6 und 7 finden sich In 

den Bemer;kungen z'u den Art. VII und IX. 

FINANZIELLE ERLÄUTERUNGEN 

Auf Grund der Defini60n des Begriffes 
,;Nachtschicht-Schwlerarbeit" (Art. VII A:bs. 3 
und 4) kann die Zahl der von Nachtschicht
Schwerarheit. hetroff·en·en Besch.äfti:gten unter Zu
hilfenahme der Ergebnisse des Mikrozensus Juni 
1978 über Sonderformen der Arlbeitszeiteintei
Iung und einer Studie des Institutes für Gesell
scha,f,tspolitik über Schichtarbeit in österreich mit 
rund. 70 000 Personen angenommen werden. Das 
sozialversicheru11lgspflichtige Entgelt dieser Be
schäftigten kann unter Zugrundelegung ,einer 
Schichtung der. Beitragsgrundlagen nach Wirt
schaftsklaSlSen, die vom Hauptvei'1band der öster
reichi'schen Sozialversicherung.sträg,er erstellt 
wurde, für 1981 mit rund 16 000 S monatlich 
angesetlzt werden. Danus erg~bt sich eine ver
sicherungspfIichtiJge jährliche Beitraglsgrundlagen
summe dieses Personenkreises von 15 680Mill. S 
auf Geldwertbasis 1981. 

Die Kosten für das Sonderruhegeld können auf 
Grund des Gesetzentwuflfes wie folgt abgeschätzt 
werden: 

Auf Grund des Mikrozensus über ·die Sonder
formen der ArbeitszeiteinteiLung liegt die Quote 
der Schichtanbeiter der 50jährigen und ältereri 
Beschäftigten geringfügig höher als die Quote 
ü:ber alle Alter gemessen. Bel1ücksichügt man 
diesen Umstand und wendet das Verhältnis' der 
geschät2!ten 70000 Nachtschicht-Schweranbeiter 
an a,llen Versicherten in der Pensionsvensicherung 
auf die für das Sonderruhegeld in Frage kommen
den Jahrgänge an, so ergeben sich für das zweite 
Ha1bjahr 1981 und die ersten drei }ahre der 
vollen Geltung des Gesetzes die in nachfolgender 
T,JibeIJ,e angegebenen ZaJhlen der Sonderruhegeld
empfänger (MaX'imalzahlen, die je nach dem Grad 
der Inanspruthna,hme des Sonderruhegeldes und 
der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen auf 
Grund des Gesetzentwurf.es eflheblich reduziert 
werden können). Auf Grund der Annahme üher 
di'e durch,schnitdiche Beitrngsgrundlage (16 000 S) 
ist ein durchschnitdich'e5 Sonderruhegeld von 
8 500 S mona,tlich für das Jahr 1981 wahrschein
lich. Daraus ergeben sich f.ol.gende Kosten für das 
Sonderruhegeld einschließlich der Aufwendungen 
für die Krankenversicherung: 

2. Habbjahr 1981 
1982 ............ 
1983 ............ 
1984 ............ 

Sondettuhegeld 
Sonder- Aufwand einschI. KV und 

ruhegeld- an Sonder- erweiterter Ge-
empfanget t":lhegeld sundheitsvor~ 

sorge (x 1,10) 
Mill. S 

3600 214,2 235,6 
3950 470,0 517,1 
4750 565,0 621,8 
5050 601,0 661,0 

Dem steht unter der Ann'aJhme einer jä!hrlichen 
Beitragsgrundlagensumme von 15 680 MiIl.S und 
eines Beitragssatzes von 2,5 vH (Art. XI Abs. 3) 
ein jährliches Beitrag,gawfkommen . von 
392 Mill S gegenüber. 

Was die Entwicklun.g nach 1984 anlangt, 90 

kann angenommen wer,den, daß der Aufwand 
für Sonderruhegeld noch ,bis etwa 19.86 ansteigen 
wird. Von da an wird der Aufwand Jahr für 
Jahr - bedingt durch die schwächeren Zu~ 
gäng'e -absinken. Um dieser Entwicklung in der 
Finanzierung Rechnung tragen zu können, um 
aIso zu v.eDmeiden, daß einerseits die Dienstgeber 
mit einem Mehr an Beiträgen belastet werden 
als notwendig ist, um aber auch andererseits den 
Bund davor zu schützen, daß er durch die in 
Rede stehende Sonderregelung mit einem höheren 
Aufwand belastet wird als dies Art. Xl vorsieht, 
süll der Beitragssatz im Verordn'llngswege so ver
ändert we~den, daß unter Bedachtnahme auf die 
Ergebnisse der gesonderten Rechnungslegung die 
in . Aussicht genommene Finanzierungsmodalität 
gesichert wird. 
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Was diese Finarrzierungsmodalität selbst an
langt, so ist in Aussicht genommen, daß der 
Bund den Trägern der Pensionsversicher,ung den 
Aufwand für Sonderruhegeld einschließlich des 
Kmnrkenversichellungsbeitrages und der Maßnah
men für Gesundheitsvor,sorge 1m ersetzen hat. 
Di.e Ersatzleistung des Bundes ist mit 110 vH des 
Aufwandes für Sonderruhegeld beschränkt, sodaß 
damit auf alle Fälle das Sondenrwhegeld, der 
Kranken'Versicherungsbeitra.g in der Höhe -von 
7,5 vH (siehe § 73 Abs. 3 in Verbindung mit 
Aibs. 5 des Allgemeinen Sozialv,ersicherungsgeset
zes), den der Träger der Pensi,onsv'ersicherung an 
den Träger der Krankenversicherung zu leisten 
hat, und auch zumindest ein Teil der Aufwen
dungen für Gesundheitsvorsorge bzw. des Ver
Wlaltungsaufwandes ,gedeckt erscheint. Gemäß dem 
Verursacherprinzip w1rd ein nur vom Dienst
geber z'u tragender Nachtschicht~Schwera.rbeiter
Beitra,g i,n der Höhe von 2,5 vH der allgemeinen 
Beitragsgrundla,ge der Pens-ionsversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ein-
geführt. -

Wie sich aus dem vorstehend Gesa.gten. ergibt, 
wird dem Beitragsaufkommen in der Höhe von 
392 Mil!. S ein Aufwand des Bundes im Jahre 
1982 von 517,1 Mil!. S gegenüberstehen. Daraus 
erg~bt sich eine etwa 750f0ige Deck'ung der Auf
wendungen des Bundes durch den Sonclerbeitrag. 
Damit entsteht die Fra,ge, warum dem Bund -
obwohl Für die Flinanzierung des Aufwandes 
grundsätzlich ,das Verursacherprinzip Geltung 
haben soH - die Tragung eines Viertels des Auf
wandes z.ugemutet _ wird. Diese Regelung- findet 
in den folgenden Überlegungen ihre Begründung: 

Der Anspruch auf Sonderruhegeld wird ohne 
weiteres Verfahren mit Ablauf des K!alender
monates erlöschen, in dem der Empfänger das 

65. (die Empfängerin das 60.) Lebensjahr voll
endet, das heißt, daß das So.nderruhegeld, wenn 
nicht schon früher ein Grund für das Erlöschen 
des Anspruches eintritt, bis zum Anfall der nor
malen Alterspension bezogen werden wird. Nun 
muß aber davonausgegan'gen werden, daß viele 
der für die Inanspruchnahme ,des Sonderruhe
geldes tn Betracht kommenden Personen schon 
vor Vollendung des Anfallsalters friir die nor
male A,lterspension emweder invalid geworden 
wären oder die vorzeitige Alterspension bei lan
ger Versicherungsdauer (Fl1ühpension) in An-

\ spruch genommen hätten. Den daraus resultie
renden AufWland hätten die Pensionsversiche
rungsträger :selbst bzw. im Rahmendes § 80 des 
Allgemeinen Soz;ialversicherungsgesetzes der Bund 

. zu tJragen. Die ln den letzten J <!ihren stark anstei-
gende Inanspruchna.hme' der frühpension und die 
zunehmende Invalidisierung in den Altersg,rup
pen der 57- bis 59jähri,gen Männer recht:fertigen 
es, diesen Aufwand mit einem V:iertel des Ge
samtaufwandes anzusetzen und ihn, da er - wie 
gesagt -auch ohne Ein:führung der Sondermaß
nahmen für Nachtsch'icht-Schwetarbeiter entstan
den wäre, über die Normalfinanzierung der P.en
sionsversicherung a.bzudecken. 

Was die Abwicklung der Finanzierung anlangt, 
scheint die administrativ problemloseste Form 
die zu sein, daß die mit dem Beitragseinzug be
auftragten Träger der Kranken'Versicherungauch 
den Sonde!1beitrag einheben und ihn - wie die 
Beiträge nach dem Arbeitslosenversichel'ungsge
setz und die hesonderen Bei,träge nach dem Wo.h
nungsbeih~l\fengesetz - unmrttelhar an den Bund 
abführen. Der Bund seinerseits wird seine finan
ziellen Leistungen nach dem Vorhild des Bundes
beitrages zur Pensionsversicherung monatlich zu 
bevorschussen h:lJben. 
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